
 

 

STADT NEUSTADT AM RÜBENBERGE   
Der Bürgermeister 

 

30.05.2017  

 
Beschlussvorlage Nr. 2017/148     öffentlich 
 

Bezugsvorlage Nr.  

 

Schaffung von Krippenplätzen durch die Dorfgemeinschaft Hagen e.V. in der 

Kinderkrippe "Das Spatzennest" in Hagen; Investitionskostenzuschuss 
 

 

Gremium 
Sitzung 

am 

 Beschluss Stimmen 

TOP Vor-

schlag 

abwei-

chend 
einst. Ja Nein Enth. 

Verwaltungsausschuss 
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- 
       

Rat 
08.06.2017 

- 
       

 

 

Beschlussvorschlag 

 

1) Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. stimmt den Planungen der Dorfgemeinschaft Hagen e. V. zum Umbau 

eines Gebäudes für die Unterbringung einer Krippengruppe mit 15 Betreuungsplätzen zu. 

 

2)  Der Dorfgemeinschaft Hagen e. V. wird für die aus Anlass der Schaffung von Krippenplätzen entstehenden 

Investitionen ein Investitionskostenzuschuss gewährt und zwar für 

 

a) den Umbau eines Gebäudes zur Krippe, 

b) Einrichtung und Ausstattung und betriebliche Einbauten für die Krippe, 

 

3) Der Dorfgemeinschaft Hagen e. V. können zur Zahlung fälliger Rechnungen Abschläge im Rahmen einer 

Vorfinanzierung durch die Stadt Neustadt a. Rbge. gegen Vorlage entsprechender Belege ausgezahlt werden. 

 

 

Anlass und Ziele  

 
Die Stadt Neustadt a. Rbge. ist nach der mit der Region Hannover geschlossenen Vereinbarung vom 01.01.2008 in 

Verbindung mit § 74 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) für die finanzielle Förderung freier Träger 

zuständig, wenn diese Träger von Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen sind, für die ein Bedarf in der Kin-

dertagesstättenplanung ausgewiesen ist oder die zur tatsächlichen Bedarfsdeckung erforderlich sind. 

 

In der aktuellen Kindertagesstättenbedarfsplanung fehlen zur Deckung einer 35%igen Versorgung in den Stadttei-

len noch 35 Krippenlätze. Durch die Schaffung einer zweiten Krippengruppe könnten 15 neue Plätze geschaffen 

werden. 

 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Haushaltsjahr: 2017 

 

Produkt/Investitionsnummer: 3611512/3112512025 

 einmalig jährlich 

Ertrag/Einzahlung 380.500 EUR EUR 

Aufwand/Auszahlung 431.000 EUR EUR 
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Saldo 50.500 EUR EUR 

 

 

Begründung 

 

In der Kinderkrippe „Das Spatzennest“ in Hagen werden 15 Kinder im Alter von einem bis drei Jahren betreut. 

Die Betreuungszeit beträgt acht Stunden täglich. 

 

Im Rahmen der Kindertagesstättenplanung werden in den Stadtteilen  weitere Krippenplätze benötigt. Die Dorf-

gemeinschaft Hagen e.V. erklärt sich bereit, durch Umbau eines Gebäudes eine weitere Krippengruppe einzurich-

ten und zu betreiben. Der entsprechende Antrag auf Gewährung eines Investitionskostenzuschusses wurde von der 

Dorfgemeinschaft Hagen e. V. am 28.02.2017 gestellt (Anlage 1 öff). 

 

Abweichend vom Antrag wird  das Kostenvolumen für die geplante Maßnahme von der Dorfgemeinschaft Hagen 

e. V. auf  insgesamt 470.000 EUR (439.000 EUR Baukosten zzgl. 31.000 EUR für Einrichtung und Ausstattung) 

kalkuliert. Im Antrag wurden zunächst nur die Baukosten berücksichtigt. 

 

Zusätzlich zu den im Antrag genannten Fördergeldern stellt die Dorfgemeinschaft Hagen e. V. bei der Region 

Hannover einen Antrag nach der „Richtlinie über die Förderung von Kindertagesstätten“. Nach dieser Richtlinie 

fördert die Region Hannover jeden neuen Kita-Platz mit 2.699,56 EUR, insgesamt also 40.500 EUR. 

 

Für die verbleibenden nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten in Höhe von 50.500 EUR beantragt die Dorfge-

meinschaft Hagen e. V. einen Investitionskostenzuschuss. Der abweichende Betrag ergibt sich aus folgender  

 

Finanzierungsübersicht: 

 

180.000 EUR Zuschuss RAT 

  40.500 EUR Zuschuss Region Hannover 

160.000 EUR Zuschuss ARL 

  39.000 EUR Eigenleistung Dorfgemeinschaft Hagen e. V. 

  50.500 EUR Städtischer Investitionskostenzuschuss 

470.000 EUR Gesamtsumme 

 

Da die Fördergelder erst nach Fertigstellung der Maßnahme und Einreichen der Verwendungsnachweise ausge-

zahlt werden, sollen der Dorfgemeinschaft Hagen e. V. Abschläge zur Zahlung fälliger Rechnungen im Rahmen 

einer Vorfinanzierung ausgezahlt werden. Der von der Stadt Neustadt a. Rbge. vorzufinanzierende Betrag beträgt 

abzüglich der zu erbringenden Eigenleistungen durch die Dorfgemeinschaft Hagen e. V. 431.000 EUR. 

 

Die Fördergelder, die durch die Dorfgemeinschaft Hagen e. V. beantragt und an diese ausgezahlt werden, werden 

an die Stadt Neustadt a. Rbge. weitergeleitet. 

 

 

Strategische Ziele der Stadt Neustadt a. Rbge. 

 

Lebendige Stadt-Kinder, Jugend und Familien sind unsere Zukunft 

 

Gut versorgt. 

 

Rat und Verwaltung wollen dazu beitragen, dass das Neustädter Land zum Familienland wird. Hierzu gehört auch 

die Bereitstellung von Einrichtungen zur Bildung und Betreuung von Kindern im Elementarerziehungsbereich in 

hoher Qualität und angemessener Quantität. Die vorstehende bauliche Maßnahme zur Schaffung einer weiteren 

Krippengruppe trägt zur Erreichung dieses Zieles bei, da nach Schaffung der neuen Krippenplätze der vorhandene 

Betreuungsbedarf besser gedeckt werden kann.   

 

Auswirkungen auf den Haushalt 

 

Durch die Vorfinanzierung sind die gesamten Mittel in Höhe von 431.000 EUR als außerplanmäßige Ausgabe in 

die Investitionsmaßnahme 3611512025 für das Haushaltsjahr 2017 aufzunehmen. 

 

Die Deckung kann aus folgenden Investitionsmaßnahmen erfolgen: 
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1110650145: Erwerb von Bürocontainern 125.000 EUR 

1110650146 Horterstellung Kernstadt      306.000 EUR 

 

 

 

So geht es weiter 

 

Im Falle der Zustimmung wird ein entsprechender Zuschussbescheid an die Dorfgemeinschaft Hagen e. V. erstellt 

und die Fördergelder nach RAT beantragt. 

 

Der Baubeginn ist für Mitte Juni 2017 geplant, die Fertigstellung für Ende 2017/Anfang 2018. 

 

 

 

Sachgebiet 512  - KiTas und Familienservice 

 

 

Anlagen 

 

Anlage 1 öff – Antrag Investitionszuschuss Spatzennest II 
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